
HOCHSCHULLEHRER 
 
  § 247b. (1) Auf Ordentliche Universitäts(Hochschul)professoren, die 
gemäß § 163 Abs. 3 und 4 in der bis zum Ablauf des 30. April 1995 
geltenden Fassung emeritiert worden sind, ist § 163 Abs. 6 in 
Verbindung mit § 163 Abs. 3 und 4, jeweils in der bis zum Ablauf des 
30. April 1995 geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
  (2) § 161 Abs. 2, § 175 Abs. 3 und § 176 Abs. 3 in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/1995 sind nur auf Verfahren 
anzuwenden, die nach Ablauf des Tages der Kundmachung des 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 522/1995 eingeleitet worden sind. 
  (3) Auf Universitäts(Hochschul)assistenten, deren zeitlich 
begrenztes Dienstverhältnis oder Dienstverhältnis auf unbestimmte 
Zeit vor dem 1. Jänner 1995 begonnen hat, sind die Bestimmungen über 
die Definitivstellung in der bis zum Ablauf des 31. Dezember 1994 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. 
                          Freistellung 
 
  § 247d. § 160 Abs. 2 letzter Satz in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 61/1997 ist auf Freistellungen 
anzuwenden, die nach dem 30. Juni 1997 gewährt werden. 
            Übergangsbestimmungen zur 2. BDG-Novelle 1997 
 
  § 247e. (1) Auf Personen, deren Ernennung zum Ordentlichen 
Universitäts(Hochschul)professor vor dem 1. März 1998 wirksam 
geworden ist, sind § 163 Abs. 1 bis 3, 5 und 6 in der bis zum Ablauf 
des 28. Februar 1998 geltenden Fassung und § 166 Abs. 2 in der bis 
zum Ablauf des 30. September 1997 geltenden Fassung anzuwenden. 
  (2) Für Außerordentliche Universitätsprofessoren, die vor dem 
1. Oktober 1997 das 64. Lebensjahr bereits vollendet haben, darf 
eine Verfügung gemäß § 163 Abs. 2 bis zum Ablauf des 30. Juni 1998 
getroffen werden. 
  (3) Ordentliche und Außerordentliche Universitätsprofessoren 
gelten kraft Gesetzes als in die Gruppe der Universitätsprofessoren 
(§ 21 UOG 1993) übergeleitet: 
  1. an den Universitäten gemäß UOG 1993 mit 1. März 1998, 
  2. an den anderen Universitäten mit dem Zeitpunkt des vollen 
     Wirksamwerdens des UOG 1993, frühestens jedoch mit 1. März 
     1998. 
Bezüglich der dienstrechtlichen Stellung ist zu diesem Zeitpunkt ein 
Feststellungsbescheid zu erlassen. 
  (4) Die am 1. Oktober 1997 dem Dienststand angehörenden 
Universitäts(Hochschul)assistenten mit einer für ihre Verwendung als 
Universitäts(Hochschul)assistent in Betracht kommenden Lehrbefugnis 
als Universitäts(Hochschul)dozent gelten ab diesem Tag als 
Universitäts(Hochschul)dozenten gemäß § 170. Diese 
Universitäts(Hochschul)dozenten sind vom Rektor der betreffenden 
Universität (Hochschule) vom Wirksamwerden der Überleitung 
schriftlich zu verständigen. Eine solche Überleitung unterbleibt, 
wenn der Universitäts(Hochschul)assistent dem Rektor bis spätestens 
30. September 1997 schriftlich mitteilt, daß er sie nicht wünscht. 
          Übergangsbestimmungen zur Dienstrechts-Novelle 1999 
 
  § 247f. (1) Ordentliche Hochschulprofessoren gelten kraft Gesetzes 
mit dem Zeitpunkt des vollständigen Wirksamwerdens des KUOG an der 
betreffenden Universität der Künste als in die Verwendungsgruppe der 
Universitätsprofessoren (§ 21 UOG, § 22 KUOG) übergeleitet. 
  (2) Wird eine bisher in einem künstlerischen oder Zentralen 
Künstlerischen Fach verwendete Planstelle eines 
Universitätsassistenten frei, hat das oberste Kollegialorgan der 
Universität der Künste nach Anhörung des Institutsvorstandes und der 



Institutskonferenz (des Leiters der betreffenden 
Hochschuleinrichtung) sowie des Studiendekans zu prüfen, ob diese 
Planstelle mit Rücksicht auf die Aufgaben des Instituts (der 
Hochschuleinrichtung) und auf den sich aus den Studienvorschriften 
ergebenden Bedarf künftig wieder als 
Universitätsassistenten-Planstelle besetzt oder durch eine 
Planstelle eines Bundes- oder Vertragslehrers ersetzt werden soll. 
Über einen diesbezüglichen Vorschlag des Kollegialorgans entscheidet 
der Rektor. 
        Übergangsbestimmungen zur Dienstrechts-Novelle 2004 
 
  § 247g. § 75a Abs. 2 Z 2 lit. e gilt nur für am 1. Jänner 2005 
noch nicht beendete und nach dem 31. Dezember 2004 neu angetretene 
Karenzurlaube. 
      Übergangsbestimmung zur 2. Dienstrechts-Novelle 2005 
 
  § 247h. (1) Dienstausweise, die die Anforderungen des § 60 Abs. 2a 
nicht erfüllen, können noch bis 31. Dezember 2006 ausgestellt 
werden. Dienstausweise, die die Anforderungen des § 60 Abs. 2a nicht 
erfüllen, und die bis zum 31. Dezember 2004 ausgestellten 
Dienstkarten verlieren mit Ablauf des 31. Dezember 2008 ihre 
Gültigkeit. Der zuständige Bundesminister kann im Einvernehmen mit 
dem Bundeskanzler durch Verordnung für Dienstausweise und 
Dienstkarten hinsichtlich Ausstellungsdatum und Gültigkeitsdauer 
abweichende Regelungen treffen. 
  (2) Beamte, die sich am 1. Jänner 2006 in einem Karenzurlaub nach 
§ 75 befinden, können die Berücksichtigung der Zeit dieses 
Karenzurlaubes für zeitabhängige Rechte gemäß § 75a bis 31. Dezember 
2006 beantragen. 
 


